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Wird ohne nähere Bezeichnung auf gesetzliche Bestimmungen verwiesen, ist darunter das Einkommensteuergesetz 1988 (EStG 1988) zu 
verstehen.
Beachten Sie: Innerhalb der EU sowie teilnehmender Drittstaaten werden Informationen über Finanzkonten, die eine in einem anderen 
teilnehmenden Staat ansässige Person hält, übermittelt. Sollten Sie daher Konten/Depots in solchen Staaten führen, beachten Sie, dass 
diese Finanzinformationen durch die ausländischen Finanzinstitute an das Finanzamt zu Kontrollzwecken übermittelt werden.

Eingangsvermerk

2024

Beilage zur Einkommensteuererklärung E 1 für Einkünfte
aus Kapitalvermögen für 2024

1. Einkünfte aus Kapitalvermögen
1.1. Einkünfte auf die kein besonderer Steuersatz anwendbar ist (Erklärungspflicht, Tarifbesteuerung)  1

1.1.1 Einkünfte aus der Beteiligung als stiller Gesellschafter oder aus der Beteiligung nach 
Art eines stillen Gesellschafters, einschließlich Überschüsse aus der Abschichtung, 
soweit nicht in Kennzahl 929 zu erfassen 856

1.1.2 Sonstige tarifsteuerpflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen (§ 27a Abs. 2; insbe-
sondere Zinsen aus Privatdarlehen, Einkünfte aus nicht öffentlich begebenen For-
derungswertpapieren, Einkünfte aus nicht verbrieften Derivaten ohne freiwilligem 
Steuerabzug, soweit nicht in Kennzahl 929 zu erfassen) 857

1.1.3 In Kennzahl 856/857 nicht enthaltene Einkünfte, auf die ausländische (Quellen)
Steuer anzurechnen ist                                                                                           2 929

1.1.4 Auf Einkünfte gemäß Kennzahl 929 entfallende anzurechnende (Quellen)Steuer 22 940

1.2. Einkünfte, auf die ein besonderer Steuersatz anwendbar ist und die für einen Verlustausgleich nicht in Betracht kommen 
(§ 27 Abs. 8 Z 1 und § 124b Z 185 lit. c)    3

Inländische Kapitaleinkünfte Ausländische Kapitaleinkünfte
1.2.1 Zinsen aus Geldeinlagen und 

nicht verbrieften sonstigen Geld-
forderungen bei Kreditinstituten 
(besonderer Steuersatz von 25%) 860 861

1.2.2 Zuwendungen von Stiftungen 
(§ 27 Abs. 5 Z 7; besonderer
Steuersatz von 27,5%) 858 859

1.2.3 Einkünfte aus vor dem 1. April 2012 
erworbenen Forderungswertpa-
pieren (§ 27 idF vor dem BBG 2011 
iVm § 124b Z 185 lit. c; besonderer 
Steuersatz von 27,5%) 934 935

1.3. Einkünfte, auf die ein besonderer Steuersatz  anwendbar ist und bei denen ein Verlustausgleich zulässig ist 4

Inländische Kapitaleinkünfte   5 Ausländische Kapitaleinkünfte
1.3.1 Einkünfte aus der Überlassung 

von Kapital (§ 27 Abs. 2; insbe-
sondere Dividenden, Zinser- 
träge aus Wertpapieren 27,5%) 862 863
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An das

  Finanzamt Österreich, Postfach 260, 1000 Wien

  Finanzamt für Großbetriebe, Postfach 251, 1000 Wien

Dieses Formular wird maschinell gelesen, füllen Sie es daher nur mittels Tastatur und Bildschirm aus. Eine handschriftliche Befüllung 
ist unbedingt zu vermeiden. Betragsangaben in EURO und Cent (rechtsbündig). Eintragungen außerhalb der Eingabefelder können 
maschinell nicht gelesen werden. Die stark hervorgehobenen Felder sind jedenfalls auszufüllen.
In dieser Erklärung ist auch die Verwendung einer anerkannten Volksgruppensprache zulässig.

Steuernummer

FAMILIEN- ODER NACHNAME

VORNAME TITEL

10-stellige Sozialversicherungsnummer laut e-card

Geburtsdatum (TTMMJJJJ)  
(Wenn keine SV-Nummer vorhanden, 
jedenfalls auszufüllen)
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1.3.3 Einkünfte aus verbrieften Derivaten (§ 27 Abs. 4; insbesondere Zertifikate, Optionsscheine) oder nicht verbrieften Derivaten bei
freiwilligem Steuerabzug

Inländische Kapitaleinkünfte   10 Ausländische Kapitaleinkünfte

Überschüsse 27,5% 11 982 995

Überschüsse 25% 12 893 894

Verluste 13 895 896

1.3.4 Einkünfte aus Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds  14

Inländische Kapitaleinkünfte  Ausländische Kapitaleinkünfte

Ausschüttungen 27,5% 897 898

Ausschüttungsgleiche 
Erträge 27,5% 936 937
Über Investmentfonds erzielte in-
ländische Dividenden, bei denen  
die KESt bereits durch den 
Schuldner der Kapitalerträge ab-
geführt wurde 189

1.3.5 Einkünfte aus Kryptowährungen (§ 27 Abs. 4a) 
Inländische Kapitaleinkünfte   15 Ausländische Kapitaleinkünfte

Laufende Einkünfte (insb. aus  
der Überlassung von Krypto- 
währungen und Mining)       16 171 172

Überschüsse aus realisierten 
Wertsteigerungen      17 173 174

Verluste 18 175 176

Saldo aus Punkt 1.3 19

1.4 Einbehaltene Kapitalertragsteuer, 
soweit sie auf die inländischen  
Kapitaleinkünfte entfällt         20 899

1.5 Abgeltungssteuer nach den Steuerabkommen mit Liechtenstein   21 942

1.6 Anzurechnende ausländische 
(Quellen)Steuer auf Einkünfte, 
die dem besonderen Steuersatz 
von 27,5% unterliegen          22 984 998

1.7 Anzurechnende ausländische 
(Quellen)Steuer auf Einkünfte, 
die dem besonderen Steuersatz 
von 25% unterliegen 22 900 901

1.3.2 Einkünfte aus realisierten Wertsteigerungen von Kapitalvermögen (§ 27 Abs. 3; insbesondere Veräußerungsgewinne aus Aktien, 
Forderungswertpapieren und Fondsanteilen)

Inländische Kapitaleinkünfte  6 Ausländische Kapitaleinkünfte

Überschüsse 27,5% 7 981 994

Überschüsse 25% 8 864 865

Verluste 9 891 892
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2. KESt-Rückerstattung bei Tilgungsträgern gemäß § 124b Z 185 lit. d

	 Ich beantrage gemäß § 124b Z 185 lit. d, Einkünfte aus realisierten Wertsteigerungen        
        von Tilgungsträgern steuerfrei zu belassen. Einbehaltene Kapitalertragsteuer ist  
        daher anzurechnen/zu erstatten in Höhe von

943

3. Anrechnungsausschluss gemäß § 27a Abs. 5   23

3.1 Mein*e Partner*in beansprucht den Alleinverdienerabsetzbetrag	  	 ja

3.2 Für mich (für die*den Antragsteller*in) wurde 2024 Familienbeihilfe bezogen. 
Anzahl der Monate des Familienbeihilfebezuges:

Datum, Unterschrift

Steuerliche Vertretung (Name, Anschrift, Telefonnummer)

WICHTIGER HINWEIS: Übermitteln Sie keine Originaldokumente/Belege, da alle im Finanzamt einlangenden Schriftstücke nach 
elektr. Erfassung datenschutzkonform vernichtet werden! Bewahren Sie diese aber mindestens 7 Jahre für eine etwaige Überprüfung auf.

Noch einfacher können Sie diese Erklärung papierlos über bmf.gv.at (FinanzOnline) einbringen.
FinanzOnline steht Ihnen kostenlos und rund um die Uhr zur Verfügung und bedarf keiner speziellen Software.

1 Hier sind Einkünfte aus Kapitalvermögen einzutragen, die stets  
nach dem allgemeinen Steuertarif zu besteuern und erklärungs-
pflichtig sind. Die Ausübung der Regelbesteuerungsoption (Punkt 8.1 im  
Formular E 1) betrifft diese Einkünfte nicht. Auf sie ist das Verbot des 
Abzuges von Werbungskosten (§ 20 Abs. 2) nicht anzuwenden und sie 
sind nicht in einen Verlustausgleich bei Vorliegen von Substanzverlusten 
(Punkt 1.3) einzubeziehen. 

2 Hier sind Einkünfte einzutragen, auf die der besondere Steuersatz 
nicht anzuwenden ist und auf die eine im Ausland erhobene Quellen-
steuer anzurechnen ist. Die Einkünfte der Kennzahlen 856 bzw. 857 
sind daher gegebenenfalls um diese Einkünfte zu kürzen.

3 Hier sind jene in- und ausländischen Kapitalerträge zu erfassen,  
die zwar mit einem besonderen Steuersatz besteuert werden  
können, aber nicht in einen Verlustausgleich bei Vorliegen von Sub-
stanzverlusten (Punkt 1.3) einzubeziehen sind (zB Stiftungszuwendun-
gen, Einlagezinsen). Erklärungspflicht besteht für ausländische Ein-
künfte, für die kein Abzug einer Kapitalertragsteuer erfolgt ist. Bei 
Ausübung der Regelbesteuerungsoption (Punkt 8.1 im Formular E 1) 
sind sämtliche in- und ausländische Einkünfte hier anzuführen. Die auf 
inländische Einkünfte entfallende Kapitalertragsteuer ist in Kennzahl 
899 (Punkt 1.4) zu erfassen. Mit den Einkünften zusammenhängende 
Werbungskosten dürfen – auch bei Ausübung der Regelbesteuerungs-
option – nicht abgezogen werden.

4 Im Punkt 1.3 sind Kapitaleinkünfte (laufende Erträge und Sub- 
stanzgewinne/-verluste) zu erfassen, die in einen Verlustausgleich 
einbezogen werden können (siehe dazu auch Punkt 19). Durch die Er-
fassung von Substanzverlusten in den Kennzahlen 891/892, 895/896  
und 175/176 üben Sie die Verlustausgleichsoption gemäß § 97 Abs. 2 
aus (Verrechnung von Substanzverlusten im Rahmen der Besteuerung 
mit einem besonderen Steuersatz). Die Verlustausgleichsoption kann 
auch nur für einzelne Einkünfte ausgeübt werden und muss daher – im 
Gegensatz zur Regelbesteuerungsoption – nicht alle Einkünfte umfassen. 
Wird die Regelbesteuerungsoption ausgeübt (Punkt 8.1 im Formular  
E 1), erfolgt der Verlustausgleich im Rahmen der Besteuerung zum allge-
meinen Steuertarif.
Die von inländischen Einkünften einbehaltene Kapitalertragsteuer ist in  
Kennzahl 899 (Punkt 1.4) einzutragen. Beachten Sie, dass bei Wahr-
nehmung der Verlustausgleichsoption nur für einen Teil der Kapital- 
erträge hier nur diejenige Kapitalertragsteuer erfasst werden darf, 
die auf Kapitalerträge entfällt, die tatsächlich in den Verlustausgleich  
einbezogen werden.
Für die in Punkt 1.3 erfassten Einkünfte besteht Erklärungspflicht für
	 -	 Kapitaleinkünfte ohne KESt-Abzug (insbesondere ausländische  
		  Kapitaleinkünfte)
	 -	 Kapitaleinkünfte, bei denen der KESt-Abzug auf Grundlage von  
		  nach § 93 Abs. 4 sowie Abs. 4a pauschal angesetzten Werten oder  
		  nicht den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechenden Annahmen  
		  gemäß § 93 Abs. 5 vorgenommen wurde.

Erläuterungen

Beachten Sie:
1.	Wenn Einkünfte aus Kapitalvermögen freiwillig zum Steuertarif versteuert werden sollen, bedarf es der Ausübung der Regel- 
	 besteuerungsoption. Diese ist im Formular E 1 im Punkt 8.1. auszuüben. Die Beurteilung, ob die Regelbesteuerung für Sie günstiger ist, wird  
	 nicht von Amts wegen wahrgenommen (kein automatischer Günstigkeitsvergleich).
2.	Einkünfte aus Kapitalvermögen sind nur dann einzutragen, wenn sie insgesamt 22 Euro übersteigen (Freigrenze). Diese Freigrenze gilt auch für  
	 endbesteuerungsfähige inländische Kapitalerträge und ausländische Kapitalerträge, die mit einem besonderen Steuersatz besteuert werden können.
3.	Sowohl von der Kapitalertragsteuer als auch von der Einkommensteuer befreit und daher nicht einzutragen sind:
	 -	Gewinnanteile aus jungen Aktien, die sonderausgabenbegünstigt angeschafft wurden, für die Zeit der Hinterlegung,
	 -	Erträge aus Wohnsparaktien (Wandelschuldverschreibungen und Partizipationsrechte zur Förderung des Wohnbaus) bis zu einer Aus- 
		  schüttung von 4% des Nennbetrages für die Zeit der Hinterlegung.
4.	Für die Anrechnung (Erstattung) von Kapitalertragsteuer von Ausschüttungen von begünstigten Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften  
	 (§ 27 Abs. 7) verwenden Sie die Kennzahl 375 im Formular E 1.
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Bei Ausübung der Regelbesteuerungsoption (Punkt 8.1 im Formular  
E 1) müssen hier sämtliche in- und ausländischen Kapitaleinkünfte an-
geführt werden. Mit den Einkünften zusammenhängende Werbungs- 
kosten dürfen – auch bei Ausübung der Regelbesteuerungsoption – 
nicht abgezogen werden (ausgenommen bei Einkünften aus Krypto- 
währungen).

5 Als inländische Kapitaleinkünfte sind in Kennzahl 862 Kapital- 
erträge anzuführen, für die ein Abzug von Kapitalertragsteuer durch 
einen Abzugsverpflichteten vorzunehmen war (Kapitalerträge iSd § 93 
Abs. 2).

6 Als inländische Kapitaleinkünfte sind in den Kennzahlen 981, 864 und
891 Einkünfte aus Kapitalvermögen iSd § 27 Abs. 3 zu erfassen, für die 
eine KESt-Abzugsverpflichtung gemäß § 93 Abs. 2 besteht (zB Gewinne/ 
Verluste aus Verkäufen von auf einem inländischen Depot gehaltene 
Aktien). Weiters sind hier realisierte Wertsteigerungen von Anteilen an 
inländischen Körperschaften ohne KESt-Abzug anzuführen (insbesondere 
Gewinne/Verluste aus Verkäufen von GmbH-Anteilen).

7 In den Kennzahlen 981 bzw. 994 sind (inländische bzw. ausländische)
positive Einkünfte aus realisierten Wertsteigerungen einzutragen, auf 
die der besondere Steuersatz von 27,5% anzuwenden ist. Dies ist der 
Fall, wenn die Realisierung (Verkauf) ab dem 1.1.2016 erfolgt ist.

8 In den Kennzahlen 864 bzw. 865 sind (inländische bzw. ausländische)
positive Einkünfte aus realisierten Wertsteigerungen einzutragen, auf 
die der besondere Steuersatz von 25% anzuwenden ist. Dies ist der 
Fall, wenn die Realisierung (Verkauf) vor dem 1.1.2016 erfolgt ist, der 
Zufluss des Veräußerungserlöses aber erst 2016 erfolgt ist oder wenn 
Einkünfte aus realisierten Wertsteigerungen von Bankeinlagen (insb 
aus Fremdwährungsguthaben) vorliegen, die gemäß § 27a Abs. 1 Z 1 
ESG 1988 einem besonderen Steuersatz von 25% unterliegen.

9 In den Kennzahlen 891 bzw. 892 sind (inländische bzw. ausländische)
negative Einkünfte (Verluste) aus realisierten Wertsteigerungen einzu-
tragen. Zur Verlustverrechnung siehe auch Anm 19.

10 Als inländische Kapitaleinkünfte sind in den Kennzahlen 982, 893
und 895 Kapitalerträge iSd § 93 Abs. 2 anzuführen (Kapitalerträge mit 
KESt-Abzugsverpflichtung).

11 In den Kennzahlen 982 bzw. 995 sind (inländische bzw. ausländische)
Einkünfte aus verbrieften Derivaten oder nicht verbrieften Derivaten bei 
freiwilligem Steuerabzug einzutragen, auf die der besondere Steuersatz 
von 27,5% anzuwenden ist. Dies ist der Fall, wenn die Realisierung 
(Verkauf) ab dem 1.1.2016 erfolgt ist. 

12 In den Kennzahlen 893 bzw. 894 sind (inländische bzw. ausländische)
Einkünfte aus verbrieften Derivaten oder nicht verbrieften Derivaten bei 
freiwilligem Steuerabzug einzutragen, auf die der besondere Steuersatz 
von 25% anzuwenden ist. Dies ist der Fall, wenn die Realisierung 
(Verkauf) vor dem 1.1.2016 erfolgt ist, der Zufluss der Einkünfte aber 
erst 2016 erfolgt ist.

13 In den Kennzahlen 895 bzw. 896 sind (inländische bzw. ausländische)
negative Einkünfte (Verluste) aus verbrieften Derivaten oder nicht ver-
brieften Derivaten bei freiwilligem Steuerabzug einzutragen. Zur Ver-
lustverrechnung siehe auch Anm 19.

14 Als Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds sind Gebilde
anzusehen, die § 186 oder § 188 des Investmentfondsgesetzes oder 
§ 40 oder § 42 des Immobilieninvestmentfondsgesetzes unterliegen.
Als inländische Kapitaleinkünfte sind in Kennzahl 897 tatsächliche Aus- 
schüttungen, in Kennzahl 936 ausschüttungsgleiche Erträge aus Fonds- 
anteilen zu erfassen, die auf inländischen Depots verwahrt werden
und bei denen somit eine inländische auszahlende Stelle für Zwecke
des KESt-Abzuges vorliegt. Als ausländische Kapitaleinkünfte sind in
Kennzahl 898 tatsächliche Ausschüttungen, in Kennzahl 937 ausschüt-
tungsgleiche Erträge aus Fondsanteilen zu erfassen, die auf ausländi-
schen Depots verwahrt werden und bei denen somit kein KESt-Abzug
vorgenommen wird. In Kennzahl 189 können für Zwecke des Verlustaus-
gleichs inländische Dividenden erfasst werden, die an den Investment-
fonds oder Immobilieninvestmentfonds geflossen sind und für die die
KESt bereits von der ausschüttenden inländischen Gesellschaft einbe-
halten wurde.

15 Als inländische Kapitaleinkünfte sind in den Kennzahlen 171, 173
und 175 Einkünfte aus Kapitalvermögen iSd § 27 Abs. 4a zu erfassen, für 
die eine KESt-Abzugsverpflichtung gemäß § 93 Abs. 2 besteht. 

16 In den Kennzahlen 171 und 172 sind (inländische bzw. auslän-
dische) laufende Einkünfte aus Kryptowährungen einzutragen, auf die 
der besondere Steuersatz von 27,5% anzuwenden ist. 

17 In den Kennzahlen 173 und 174 sind (inländische bzw. ausländi-
sche) positive Einkünfte aus realisierten Wertsteigerungen von Krypto- 
währungen (z.B. Gewinne aus Verkäufen bei einem inländischen 
Dienstleister) einzutragen, auf die der besondere Steuersatz von 27,5% 
anzuwenden ist. 

18 In den Kennzahlen 175 und 176 sind (inländische bzw. auslän-
dische) realisierte Wertverluste einzutragen. Zur Verlustverrechnung 
siehe Anm 19.

19 Durch die Saldierung aller im Punkt 1.3. erfassten in- und
ausländischen Kapitaleinkünfte erfolgt der Verlustausgleich gemäß  
§ 27 Abs. 8. Die Verlustverrechnung mit Überschüssen erfolgt stets
vorrangig mit Überschüssen, die dem besonderen Steuersatz von 27,5%
unterliegen. Beachten Sie, dass in den Verlustausgleich grundsätzlich nur
Substanzgewinne/-verluste einbezogen werden dürfen, bei denen nicht
schon bei der depotführenden Stelle (Kreditinstitut) bzw. einem sonsti-
gen Abzugsverpflichteten ein Verlustausgleich vorgenommen worden
ist. In diesem Fall ist der KESt-Abzugsverpflichtete verpflichtet, eine
Bestätigung über den durchgeführten Verlustausgleich auszustellen.
Ist der Gesamtsaldo aus in- und ausländischen Kapitaleinkünften  
positiv, wird dieser in die Veranlagung einbezogen und entweder

• unter Anwendung eines  besonderen Steuersatzes (Verlustaus- 
		  gleichsoption gemäß § 97 Abs. 2) oder

• bei Ausübung der Regelbesteuerungsoption (Punkt 8.1 des
Formulars E 1) unter Anwendung des Tarifsteuersatzes

erfasst.
Ist der Gesamtsaldo negativ, erfolgt hinsichtlich des negativen Saldos 
kein Verlustausgleich mit anderen nicht von Punkt 1.3 erfassten  
Einkünften (§ 27 Abs. 8 Z 4). Ein Verlustvortrag ist nicht zulässig.

20 In Kennzahl 899 ist die einbehaltene Kapitalertragsteuer einzu- 
tragen, die auf inländische Kapitaleinkünfte entfällt. In der Veranlagung 
erfasste Kapitalertragsteuer, die auf betriebliche Kapitalerträge entfällt 
ist nicht hier, sondern im Formular E 1 einzutragen. Bei Wahrnehmung 
der Verlustausgleichsoption nur für einen Teil der Kapitalerträge darf hier 
nur diejenige Kapitalertragsteuer erfasst werden, die auf Kapitalerträge 
entfällt, die tatsächlich in den Verlustausgleich einbezogen werden.

21 In Kennzahl 942 ist eine Abgeltungssteuer nach dem Steuerab-
kommen mit Liechtenstein einzutragen. 
Der Abzug von Quellensteuer auf bei Liechtensteinischen Banken erzielte  
Kapitalerträge führt grundsätzlich zur Steuerabgeltung. Soll freiwillig 
eine Veranlagung erfolgen, sind die betroffenen Einkünfte als aus-
ländische Einkünfte in den vorgesehenen Kennzahlen zu erfassen. Die 
in Kennzahl 942 einzutragende Abgeltungssteuer wird angerechnet.

22 In den Kennzahlen 940, 984, 998, 900  und 901 sind anrechenbare 
ausländische (Quellen)Steuern anzuführen, die auf private Kapitalerträge 
entfallen. Ausländische (Quellen)Steuern, die im Ausland erstattet 
werden können, dürfen nicht eingetragen werden. Anrechenbar sind 
ausländische (Quellen)Steuern stets nur insoweit, als dem ausländischen 
Staat auf Grund von Doppelbesteuerungsabkommen ein Quellen- 
besteuerungsrecht zukommt. Die Anrechnung ist mit der auf die aus-
ländischen Einkünfte entfallenden inländischen Steuer begrenzt.

23 Steht Ihrer*Ihrem Partner*in für das Jahr 2024 der Alleinver-
dienerabsetzbetrag zu, kann im Fall einer Antragsveranlagung 
inländischer endbesteuerungsfähiger Kapitalerträge auf Grund der 
Ausübung der Regelbesteuerungsoption (Punkt 8.1 im Formular E 1) 
eine Gutschrift der (gegenüber der Tarifsteuer höheren) Kapitalertrag-
steuer insoweit erfolgen, als sie den Alleinverdienerabsetzbetrag in 
der der*dem Partner*in für das Jahr 2024 zustehenden Höhe (siehe 
dazu Punkt 1 der Ausfüllhilfe E 2 zum Formular E 1) übersteigt. Eine 
Kapitalertragsteuer in Höhe des Ihrer*Ihrem Partner*in zustehenden 
Alleinverdienerabsetzbetrages muss jedenfalls getragen werden.
Wurde für den*die Antragsteller*in Familienbeihilfe bezogen und  
dadurch ein Kinderabsetzbetrag vermittelt, wird nur die über den 
Kinderabsetzbetrag hinausgehende Kapitalertragsteuer erstattet. 
Zudem hat bei KESt-freien (insbesondere ausländischen) Kapitalerträgen 
eine verpflichtende Mindestbesteuerung in Höhe des durch den Bezieher 
der Kapitalerträge vermittelten Alleinverdienerabsetzbetrag oder Kinder-
absetzbetrag zu erfolgen.
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["Niederösterreich",["FA Amstetten Melk Scheibbs","Amstetten","Melk","Scheibbs"],["FA Baden Mödling","Baden","Mödling"],["FA Bruck Eisenstadt Oberwart","Bruck an der Leitha"],["FA Gänserndorf Mistelbach","Gänserndorf","Mistelbach"],["FA Hollabrunn Korneuburg Tulln","Hollabrunn","Korneuburg","Tulln an der Donau"],["FA Lilienfeld St. Pölten","Lilienfeld","St. Pölten"],["FA Neunkirchen Wr. Neustadt","Neunkirchen","Wiener Neustadt"],["FA Waldviertel","Gmünd","Horn","Krems an der Donau","Waidhofen an der Thaya","Zwettl-Niederösterreich"]],
["Burgenland",["FA Bruck Eisenstadt Oberwart","Eisenstadt","Oberwart"]],
["Oberösterreich",["FA Braunau Ried Schärding","Braunau am Inn","Ried im Innkreis","Schärding"],["FA Freistadt Rohrbach Urfahr","Freistadt","Linz","Rohrbach in Oberösterreich"],["FA Gmunden Vöcklabruck","Gmunden","Vöcklabruck"],["FA Grieskirchen Wels","Grieskirchen","Wels"],["FA Kirchdorf Perg Steyr","Kirchdorf an der Krems","Perg","Steyr"],"FA Linz"],
["Kärnten","FA Klagenfurt",["FA Spittal Villach","Spittal an der Drau","Villach"],["FA St. Veit Wolfsberg","St. Veit an der Glan","Wolfsberg"]],
["Steiermark",["FA Bruck Leoben Mürzzuschlag","Bruck an der Mur","Leoben","Mürzzuschlag"],["FA Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg","Deutschlandsberg","Leibnitz","Voitsberg"],"FA Graz-Stadt","FA Graz-Umgebung",["FA Judenburg Liezen","Judenburg","Liezen"],["FA Oststeiermark","Bad Radkersburg","Feldbach","Hartberg","Weiz"]],
["Tirol","FA Innsbruck",["FA Kitzbühel Lienz","Kitzbühel","Lienz"],["FA Kufstein Schwaz","Kufstein","Schwaz"],["FA Landeck Reutte","Landeck","Reutte"]],
["Salzburg","FA Salzburg-Land","FA Salzburg-Stadt",["FA St. Johann Tamsweg Zell am See","St. Johann im Pongau","Tamsweg","Zell am See"]],
["Vorarlberg","FA Bregenz","FA Feldkirch"]
);


if (cItem == "FA Wien 1/23") getField("Text01").value="Finanzamt Wien 1/23\rMarxergasse 4, 1030 Wien";

else if (cItem == "FA Wien 12/13/14 Purkersdorf") getField("Text01").value="Finanzamt Wien 12/13/14 Purkersdorf\rMarxergasse 4, 1030 Wien";

else if (cItem == "FA Wien 2/20/21/22") getField("Text01").value="Finanzamt Wien 2/20/21/22\rDr. Adolf Schärf-Platz 2, 1220 Wien";

else if (cItem == "FA Wien 3/6/7/11/15 Schwechat Gerasdorf") getField("Text01").value="Finanzamt Wien 3/6/7/11/15 Schwechat Gerasdorf\rMarxergasse 4, 1030 Wien";

else if (cItem == "FA Wien 4/5/10") getField("Text01").value="Finanzamt Wien 4/5/10\rMarxergasse 4, 1030 Wien";

else if (cItem == "FA Wien 8/16/17") getField("Text01").value="Finanzamt Wien 8/16/17\rMarxergasse 4, 1030 Wien";

else if (cItem == "FA Wien 9/18/19 Klosterneuburg") getField("Text01").value="Finanzamt Wien 9/18/19 Klosterneuburg\rMarxergasse 4, 1030 Wien";

else if (cItem == "FA für Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel") getField("Text01").value="Finanzamt für Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel\rMarxergasse 4, 1030 Wien";

else if (cItem == "Amstetten") getField("Text01").value="Finanzamt Amstetten Melk Scheibbs\rGraben 7, 3300 Amstetten";

else if (cItem == "Melk") getField("Text01").value="Finanzamt Amstetten Melk Scheibbs\rAbt Karl-Straße 25, 3390 Melk";

else if (cItem == "Scheibbs") getField("Text01").value="Finanzamt Amstetten Melk Scheibbs\rErlafpromenade 10, 3270 Scheibbs";

else if (cItem == "Baden") getField("Text01").value="Finanzamt Baden Mödling\rJosefsplatz 13, 2500 Baden";

else if (cItem == "Mödling") getField("Text01").value="Finanzamt Baden Mödling\rDI Wilhelm Haßlingerstraße 3, 2340 Mödling";

else if (cItem == "Bruck an der Leitha") getField("Text01").value="Finanzamt Bruck Eisenstadt Oberwart\rStefaniegasse 2, 2460 Bruck an der Leitha";

else if (cItem == "Gänserndorf") getField("Text01").value="Finanzamt Gänserndorf Mistelbach\rRathausplatz 9, 2230 Gänserndorf";

else if (cItem == "Mistelbach") getField("Text01").value="Finanzamt Gänserndorf Mistelbach\rMitschastraße 5, 2130 Mistelbach";

else if (cItem == "Hollabrunn") getField("Text01").value="Finanzamt Hollabrunn Korneuburg Tulln\rBabogasse 9, 2020 Hollabrunn";

else if (cItem == "Korneuburg") getField("Text01").value="Finanzamt Hollabrunn Korneuburg Tulln\rLaaerstraße 13, 2100 Korneuburg";

else if (cItem == "Tulln an der Donau") getField("Text01").value="Finanzamt Hollabrunn Korneuburg Tulln\rAlbrechtsgasse 26-30, 3430 Tulln an der Donau";

else if (cItem == "Lilienfeld") getField("Text01").value="Finanzamt Lilienfeld St. Pölten\rLiese Prokop Straße 14, 3180 Lilienfeld";

else if (cItem == "St. Pölten") getField("Text01").value="Finanzamt Lilienfeld St. Pölten\rDaniel Gran-Straße 8, 3100 St. Pölten";

else if (cItem == "Neunkirchen") getField("Text01").value="Finanzamt Neunkirchen Wr. Neustadt\rTriesterstraße 16, 2620 Neunkirchen";

else if (cItem == "Wiener Neustadt") getField("Text01").value="Finanzamt Neunkirchen Wr. Neustadt\rGrazerstraße 95, 2700 Wiener Neustadt";

else if (cItem == "Gmünd") getField("Text01").value="Finanzamt Waldviertel\rAlbrechtser Straße 4, 3950 Gmünd";

else if (cItem == "Horn") getField("Text01").value="Finanzamt Waldviertel\rSchloßplatz 1, 3580 Horn";

else if (cItem == "Krems an der Donau") getField("Text01").value="Finanzamt Waldviertel\rRechte Kremszeile 58, 3500 Krems an der Donau";

else if (cItem == "Waidhofen an der Thaya") getField("Text01").value="Finanzamt Waldviertel\rHauptplatz 23-26, 3830 Waidhofen an der Thaya";

else if (cItem == "Zwettl-Niederösterreich") getField("Text01").value="Finanzamt Waldviertel\rHamerlingstraße 2a, 3910 Zwettl-Niederösterreich";

else if (cItem == "Eisenstadt") getField("Text01").value="Finanzamt Bruck Eisenstadt Oberwart\rNeusiedlerstraße 46, 7001 Eisenstadt";

else if (cItem == "Oberwart") getField("Text01").value="Finanzamt Bruck Eisenstadt Oberwart\rPrinz Eugen-Straße 3, 7400 Oberwart";

else if (cItem == "Braunau am Inn") getField("Text01").value="Finanzamt Braunau Ried Schärding\rStadtplatz 60, 5280 Braunau am Inn";

else if (cItem == "Ried im Innkreis") getField("Text01").value="Finanzamt Braunau Ried Schärding\rFriedrich Thurner Straße 7, 4910 Ried im Innkreis";

else if (cItem == "Schärding") getField("Text01").value="Finanzamt Braunau Ried Schärding\rGerichtsplatz 2, 4780 Schärding";

else if (cItem == "Freistadt") getField("Text01").value="Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr\rSchloßhof 2, 4240 Freistadt";

else if (cItem == "Linz") getField("Text01").value="Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr\rBahnhofplatz 7, 4020 Linz";

else if (cItem == "Rohrbach in Oberösterreich") getField("Text01").value="Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr\rLinzerstraße 15, 4150 Rohrbach in Oberösterreich";

else if (cItem == "Gmunden") getField("Text01").value="Finanzamt Gmunden Vöcklabruck\rTagwerkerstraße 2, 4810 Gmunden";

else if (cItem == "Vöcklabruck") getField("Text01").value="Finanzamt Gmunden Vöcklabruck\rFranz Schubert-Straße 37, 4840 Vöcklabruck";

else if (cItem == "Grieskirchen") getField("Text01").value="Finanzamt Grieskirchen Wels\rManglburg 17, 4710 Grieskirchen";

else if (cItem == "Wels") getField("Text01").value="Finanzamt Grieskirchen Wels\rDragonerstraße 31, 4601 Wels";

else if (cItem == "Kirchdorf an der Krems") getField("Text01").value="Finanzamt Kirchdorf Perg Steyr\rPernsteinerstraße 23-25, 4560 Kirchdorf an der Krems";

else if (cItem == "Perg") getField("Text01").value="Finanzamt Kirchdorf Perg Steyr\rHerrenstraße 20, 4320 Perg";

else if (cItem == "Steyr") getField("Text01").value="Finanzamt Kirchdorf Perg Steyr\rHandel-Mazzetti-Promenade 14, 4400 Steyr";

else if (cItem == "FA Linz") getField("Text01").value="Finanzamt Linz\rBahnhofplatz 7, 4020 Linz";

else if (cItem == "FA Klagenfurt") getField("Text01").value="Finanzamt Klagenfurt\rKempfstraße 2 und 4, 9020 Klagenfurt am Wörthersee";

else if (cItem == "Spittal an der Drau") getField("Text01").value="Finanzamt Spittal Villach\rDr. Arthur Lemisch-Platz 2, 9800 Spittal an der Drau";

else if (cItem == "Villach") getField("Text01").value="Finanzamt Spittal Villach\rMeister-Friedrich-Straße 2, 9500 Villach";

else if (cItem == "St. Veit an der Glan") getField("Text01").value="Finanzamt St. Veit Wolfsberg\rSponheimer Straße 1, 9300 St. Veit an der Glan";

else if (cItem == "Wolfsberg") getField("Text01").value="Finanzamt St. Veit Wolfsberg\rLindhofstraße 3, 9400 Wolfsberg";

else if (cItem == "Bruck an der Mur") getField("Text01").value="Finanzamt Bruck Leoben Mürzzuschlag\rAn der Postwiese 8, 8600 Bruck an der Mur";

else if (cItem == "Leoben") getField("Text01").value="Finanzamt Bruck Leoben Mürzzuschlag\rErzherzog Johann-Straße 5, 8700 Leoben";

else if (cItem == "Mürzzuschlag") getField("Text01").value="Finanzamt Bruck Leoben Mürzzuschlag\rBleckmanngasse 10, 8680 Mürzzuschlag";

else if (cItem == "Deutschlandsberg") getField("Text01").value="Finanzamt Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg\rBahnhofstraße 6, 8530 Deutschlandsberg";

else if (cItem == "Leibnitz") getField("Text01").value="Finanzamt Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg\rLastenstraße 10, 8430 Leibnitz";

else if (cItem == "Voitsberg") getField("Text01").value="Finanzamt Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg\rDr. Ch. Niederdorfer-Straße 1, 8570 Voitsberg";

else if (cItem == "FA Graz-Stadt") getField("Text01").value="Finanzamt Graz-Stadt\rConrad von Hötzendorf-Str. 14-18, 8010 Graz";

else if (cItem == "FA Graz-Umgebung") getField("Text01").value="Finanzamt Graz-Umgebung\rAdolf-Kolping-Gasse 7, 8010 Graz";

else if (cItem == "Judenburg") getField("Text01").value="Finanzamt Judenburg Liezen\rHerrengasse 30, 8750 Judenburg";

else if (cItem == "Liezen") getField("Text01").value="Finanzamt Judenburg Liezen\rHauptstraße 36, 8940 Liezen";

else if (cItem == "Bad Radkersburg") getField("Text01").value="Finanzamt Oststeiermark\rGrazertorplatz 15, 8490 Bad Radkersburg";

else if (cItem == "Feldbach") getField("Text01").value="Finanzamt Oststeiermark\rGnaser Straße 3, 8330 Feldbach";

else if (cItem == "Hartberg") getField("Text01").value="Finanzamt Oststeiermark\rRot Kreuz Platz 2, 8230 Hartberg";

else if (cItem == "Weiz") getField("Text01").value="Finanzamt Oststeiermark\rHans Kloepfergasse 10, 8160 Weiz";

else if (cItem == "FA Innsbruck") getField("Text01").value="Finanzamt Innsbruck\rInnrain 32, 6020 Innsbruck";

else if (cItem == "Kitzbühel") getField("Text01").value="Finanzamt Kitzbühel Lienz\rIm Gries 9, 6370 Kitzbühel";

else if (cItem == "Lienz") getField("Text01").value="Finanzamt Kitzbühel Lienz\rDolomitenstraße 1, 9900 Lienz";

else if (cItem == "Kufstein") getField("Text01").value="Finanzamt Kufstein Schwaz\rOskar Pirlo-Straße 15, 6330 Kufstein";

else if (cItem == "Schwaz") getField("Text01").value="Finanzamt Kufstein Schwaz\rBrandlstraße 19/1, 6130 Schwaz";

else if (cItem == "Landeck") getField("Text01").value="Finanzamt Landeck Reutte\rInnstraße 11, 6500 Landeck";

else if (cItem == "Reutte") getField("Text01").value="Finanzamt Landeck Reutte\rClaudiastraße 7, 6600 Reutte";

else if (cItem == "FA Salzburg-Land") getField("Text01").value="Finanzamt Salzburg-Land\rAigner Straße 10, 5026 Salzburg";

else if (cItem == "FA Salzburg-Stadt") getField("Text01").value="Finanzamt Salzburg-Stadt\rAigner Straße 10, 5026 Salzburg";

else if (cItem == "St. Johann im Pongau") getField("Text01").value="Finanzamt St. Johann Tamsweg Zell am See\rHans Kappacher-Straße 14, 5600 St. Johann im Pongau";

else if (cItem == "Tamsweg") getField("Text01").value="Finanzamt St. Johann Tamsweg Zell am See\rGartengasse 3, 5580 Tamsweg";

else if (cItem == "Zell am See") getField("Text01").value="Finanzamt St. Johann Tamsweg Zell am See\rBrucker Bundesstraße 13, 5700 Zell am See";

else if (cItem == "FA Bregenz") getField("Text01").value="Finanzamt Bregenz\rBrielgasse 19, 6900 Bregenz";

else if (cItem == "FA Feldkirch") getField("Text01").value="Finanzamt Feldkirch\rReichsstraße 154, 6800 Feldkirch";
 else getField("Text01").value=""
 // END 
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